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Verordnung über die Tagesschulangebote 
(Organisatorisches Konzept) 
 

Der Gemeinderat Schwarzenburg, gestützt auf 

• das Volksschulgesetz, BSG 432.10 

• die Tagesschulverordnung BSG 432.211.2 

• die Gemeindeordnung 

• und das Reglement über die Tagesschulangebote  

beschliesst: 

I. Grundlagen 

Art. 1  

1 Diese Verordnung legt die Einrichtung und Ausgestaltung des Tagesschul-
angebotes der Einwohnergemeinde Schwarzenburg sowie die Anstellungs-
bedingungen der Leitung Tagesschulangebote und der Betreuungsperso-
nen fest. 

2 Sie regelt die Aufgaben des in den Tagesschulangeboten tätigen Perso-
nals. 

3 Sie legt Vollzugsabläufe fest und weist Kompetenzen zu. 

4 Sie regelt die Aufnahme von Kindern und Jugendlichen. 

5 Sie regelt die Berechnung der Gebühren und deren Bemessung. 

II. Angebot 

Art. 2  

1 Alle Module werden in den Schulwochen von Montag bis Freitag ange-
boten.  

2 Die Angebote beinhalten die Betreuung der Kinder und Jugendlichen in 
der Zeit von 07.00 Uhr bis Unterrichtsbeginn, zwischen Ende der Blockzei-
ten am Vormittag und dem ordentlichen Unterrichtsbeginn am Nachmittag, 
nach Unterrichtsende am Nachmittag sowie an unterrichtsfreien Nachmit-
tagen bis 18.00 Uhr. In den Schulferien werden keine Module angeboten.  

3 Die Module können je einzeln bezogen werden. 

4 Bei Schulausfall besteht für alle Kinder, welche für Tagesschulangebote 
angemeldet sind, eine zusätzliche Vormittagsbetreuung.  

5 Die Anmeldung muss eine Woche zum Voraus gemacht werden.  

6 Bei einer Anmeldung von mindestens 5 Kindern findet das Angebot statt.  

  

Gegenstand 

Nachfrage 
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Art. 3  

1 Das Verhältnis zwischen betreuten Kindern und Jugendlichen und Betreu-
ungspersonen wird wie folgt festgelegt: 

Bis 10 Teilnehmende 1 Betreuungsperson 
Für 11 bis 20 Teilnehmende 2 Betreuungspersonen 
Ab 21 Teilnehmenden 3 Betreuungspersonen 

2 Stehen Aufgaben an, die ausserhalb des Standortes wahrgenommen wer-
den müssen, wie zB Wegbegleitung, werden bereits ab 10 Kindern und Ju-
gendlichen zwei Betreuungspersonen eingesetzt. 

3 Kinder werden vom Kindergarten bis zur 2. Klasse durch die Betreuungs-
personen auf dem Schulweg begleitet. 

III. Aufgaben und Zuständigkeit 

Art. 4  

Der Bildungskommission obliegen folgende Aufgaben: 
a. Aufsicht über die Tagesschulangebote und deren Organisation und Be-

trieb 
b. Erstellen von Richtlinien zur Überprüfung der Qualitätsanforderung zH 

des Gemeinderates 
c. Überprüfen der Qualitätsanforderungen (Qualitätskontrolle) 
d. Erarbeiten von Betriebskonzepten für jedes Angebot zH des Gemeinde-

rates 
e. Festlegen des Anmeldeverfahrens 
f. Antrag an die Geschäftsleitung zur Anstellung der Leitung Tagesschul-

angebote in Zusammenarbeit mit der Schulleitung 
g. Erarbeiten der Stellenbeschreibung Leitung Tagesschulangebote 
h. Erarbeiten des Voranschlages zH des Gemeinderates 
i. Berichterstattung zH des Gemeinderates 
j. Ändern des Leistungsangebotes zB durchführen, ausbauen oder strei-

chen von Modulen, festlegen der Standorte und Räumlichkeiten sowie 
der Betriebszeiten zH des Gemeinderates 

k. Organisieren der nötigen Transporte für die Kinder und Jugendlichen, 
welche Tagesschulangebote in Anspruch nehmen sowie Budgetierung 
der dafür nötigen Kredite  

l. Erstellen von Richtlinien für Kinder, die Tagesschulangebote an einem 
anderen Standort als dem ursprünglich zugewiesenen Schulort besu-
chen 

m. Ausschluss von Kindern gem. Art. 28/29 des Volksschulgesetzes auf An-
trag der Leitung Tagesschulangebote  

n. Ombudsstelle (Behandlung von Beschwerden der Eltern) 
o. Abschliessen von Catering-Verträgen 

  

Betreuungsgruppen 

Aufgaben der 
Bildungskommission 
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Art. 5  

Die Leitung Tagesschulangebote besteht aus einer Person. Ihr obliegen ins-
besondere folgende Aufgaben: 
a. Organisation und Betrieb der Tagesschulangebote 
b. Einhalten der Qualitätsanforderungen 
c. Erarbeiten der Stellenbeschriebe für das Betreuungspersonal 
d. Antrag auf Anstellung pädagogisch geeigneter Betreuungspersonen zu 

Handen der Geschäftsleitung 

e. Führung der in den Tagesschulangeboten tätigen Angestellten 
f. Erarbeiten des Voranschlages zH der Bildungskommission 
g. Bewirtschaften und verwalten der für die Tagesschulangebote bewillig-

ten Kredite (Voranschlag) 
h. Entscheid über besondere Betreuungsbedürfnisse von Kindern und Ju-

gendlichen 
i. Koordination der Standortwechsel von Kindern und Jugendlichen zwi-

schen Schulhaus und Tagesschulangeboten und zurück 
j. Antrag auf Ausschluss von Kindern und Jugendlichen von den Tages-

schulangeboten zH der Bildungskommission, in Zusammenarbeit mit 
der jeweils zuständigen Schulleitung 

k. Erledigen der Korrespondenz und administrativer Aufgaben, sofern 
diese nicht vom Schulsekretariat übernommen werden  

l. Teilnahme an Sitzungen der Bildungskommission auf Einladung 
m. Durchführen von Elterngesprächen 
n. Zusammenarbeit mit Schulleitung, Eltern und Erziehungsberechtigten, 

Fachstellen, Gemeindeverwaltung 

Art. 6  

1 Die Betreuungspersonen stellen unter Führung der Leitung Tagesschulan-
gebote den Betrieb sicher. Ihnen obliegt insbesondere: 
a. Betreuung der Kinder und Jugendlichen bei Mittagessen, Aufgaben 

und in der Freizeit 
b. Kontrolle von An- und Abwesenheit der Kinder und Jugendlichen 
c. Durchsetzen von Regeln im Rahmen des pädagogischen Konzepts 
d. Einhalten der Qualitätsanforderungen 
e. Teilnahme an Teamsitzungen 
f. Erledigung von anfallenden hauswirtschaftlichen Arbeiten 

Art. 7  

Dem Schulsekretariat obliegen folgende Aufgaben: 
a. Übernahme der Korrespondenz und der administrativen Aufgaben, so-

fern sie nicht durch die Leitung Tagesschulangebote erledigt werden 
b. Anmeldewesen 
c. Rechnungsstellung 
d. Entgegennahme und Weiterleitung der Abmeldungen 
e. Überprüfung der Angaben der Eltern und Erziehungsberechtigten zum 

anrechenbaren monatlichen Einkommen in Zusammenarbeit mit der 
Steuerverwaltung der Gemeinde Schwarzenburg 

  

Aufgaben der Leitung 
Tagesschulangebote 

Aufgaben der 
Betreuungspersonen 

Aufgaben des 
Schulsekretariates 
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Art. 8  

1 Dokumente zur Sicherung der Qualität sind: 
a. Reglement über die Tagesschulangebote der Gemeinde Schwarzenburg  
b. Verordnung über die Tagesschulangebote der Gemeinde Schwarzen-

burg 
c. Pädagogisches Konzept 
d. Stellenbeschreibungen 

2 Die Sicherung der Qualität erfolgt über: 
a. Controlling durch die Bildungskommission  
b. Betriebsrechnung 
c. Beurteilung des Auslastungsgrades 
d. Auswertung der Elternbefragung 

IV. Personelles 

Art. 9  

1 Die Geschäftsleitung stellt das Personal zur Erfüllung der Aufgaben in den 
Tagesschulangeboten auf Antrag der Bildungskommission (Leitung Tages-
schulangebote) oder der Leitung Tagesschulangebote (Betreuungsperso-
nen) an. 

2 Die Leitung Tagesschulangebote und die Mehrheit der Betreuungsperso-
nen verfügen über eine pädagogische Grundausbildung. 

Art. 10  

1 Die Leitung Tagesschulangebote und die Betreuungspersonen mit Lehr-
diplom und Anstellung als Lehrperson in der Gemeinde werden nach den 
Bestimmungen der Personalvorschriften der Gemeinde Schwarzenburg an-
gestellt und analog der Verordnung über die Anstellung der Lehrkräfte 
(LAV) besoldet. Dabei gelten folgende Gehaltsklasseneinreihungen: 

- Leitung Tagesschulangebote, Gehaltsklasse 11 LAV (ohne Administrati-
onsaufgaben) 

- Betreuungspersonen, Gehaltsklasse 6 LAV 

2 90 Minuten effektive Betreuungszeit sind dabei einer Unterrichtslektion 
von 45 Minuten gleichgestellt. Damit ist auch der zusätzliche Zeitaufwand 
für allfällige Vorbereitung, Administration und Koordination vollumfänglich 
abgegolten. 

3 Da die Tagesschulangebote nur während der Schulzeit durchgeführt wer-
den, werden die Betreuungszeit resp. die Unterrichtslektionen der Lehrper-
sonen auf die effektiven Schulwochen umgerechnet.  

4 Die Sockelanstellung der Leitung Tagesschulangebote beträgt 3%.  

5 Der Anstellungsgrad der Leitung Tagesschulangebote erhöht sich um 
0.05% pro Kind oder Jugendliches und 0.3% pro Betreuungsperson. 

6 Weitere pädagogisch ausgebildete Betreuungspersonen werden nach den 
Personalvorschriften der Gemeinde Schwarzenburg angestellt und besoldet 
(Gehaltsklasse 15). 

Qualitätskontrolle 

Grundsatz 

Besoldungen 
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7 Führt eine pädagogisch ausgebildete Person zusätzlich zur Betreuung noch 
weitere Aufgaben aus (zB Kochen), wird sie für diese Tätigkeiten nach der 
Gehaltsklasse 11 besoldet. 

8 Pädagogisch geeignete Betreuungspersonen (ohne pädagogische 
Ausbildung) werden nach den Personalvorschriften der Gemeinde 
Schwarzenburg angestellt und besoldet (Gehaltsklasse 11). 

V. Standorte und Räumlichkeiten 

Art. 11  

1 Mittagstische werden nach Bedarf in verschiedenen Schulen oder in ande-
ren, von der Gemeinde bestimmten Räumlichkeiten durchgeführt. Die An-
forderungen an die Räumlichkeiten richten sich nach den kantonalen Vor-
schriften.  

2 Betreuungseinheiten vor und nach den ordentlichen Unterrichtszeiten 
werden in der Regel in Schwarzenburg in dafür geeigneten Räumen abge-
halten. 

3 Bei genügender Nachfrage werden entsprechende Betreuungseinheiten 
auch ausserhalb von Schwarzenburg angeboten. 

VI. Aufnahme von Kindern und Jugendlichen 

Art. 12  

1 Die Anmeldung erfolgt drei Monate vor Schuljahresbeginn schriftlich 
durch die Eltern oder die Erziehungsberechtigten und ist in der Regel für 
das jeweilige Schuljahr gültig.  

2  In begründeten Fällen können Anmeldungen auch innerhalb des Semes-
ters berücksichtigt werden. 

 
Art. 13  

1 Die Eltern sind für sämtliche Abmeldungen verantwortlich. 

2 Die Kündigung einzelner Betreuungseinheiten der Tagesschulangebote 
ist per Ende Monat unter Einhaltung einer Frist von einem Monat schrift-
lich und begründet möglich. 

3 Wenn eine Schülerin/ein Schüler die Schule oder die Tagesschulangebote 
auf Empfehlung der Schulleitung verlässt, ist der Vertrag mit der Tages-
schule per sofort kündbar.  

4 Bei Wegzug aus der Gemeinde Schwarzenburg kann mit einer Frist von 
einem Monat auf Ende eines Monats gekündigt werden.  

5 Bei rechtzeitiger Abmeldung der Teilnahme am Mittagstisch bis 8.00 Uhr 
des entsprechenden Tages werden die Kosten für die Mahlzeit nicht ver-
rechnet. 

Standorte und 
Räumlichkeiten 

Anmeldung 

Abmeldung 

Kündigung 

Wegzug 

Kosten und 
Kostenreduktion 
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6 Krankheitsbedingt oder bei Unfall wird der Elternbeitrag an die Betreu-
ungskosten ab dem 6. Tag, unter Vorweisung eines Arztzeugnisses, redu-
ziert. 

7 Die Reduktionen werden in der folgenden Quartalsabrechnung berück-
sichtigt. 

8 Auf der Primarstufe werden 38 Schulwochn verrechnet.  

9 Schulausfälle auf der Primarstufe werden durch die nicht verrechnete 
Schulwoche 39 berücksichtigt.  

10 Für die Schülerinnen und Schüler des Oberstufenzentrums werden die 
Ausfälle einzeln, gemäss Meldung durch die Schule, abgezogen.  

11 Für ausgefallene Mittagessen fallen keine Kosten an. 

12 Zusätzlich bezogene Betreuungsangebote werden separat aberechnet.  

Art. 14  

1 Die Bildungskommission kann bei Vorliegen wichtiger Gründe gemäss Art. 
28 VSG auf Antrag der Leitung Tagesschulangebote und in Absprache mit 
der zuständigen Schulleitung Kinder und Jugendliche von der Teilnahme an 
Tagesschulangeboten ausschliessen. 

2 Vor einem Ausschluss oder im Falle einer Teilnahmeverweigerung sind die 
Eltern oder Erziehungsberechtigten anzuhören. 
 

VII. Gebühren 

Art. 15  

1 Die Gebühren richten sich nach den Bestimmungen der Tagesschulver-
ordnung des Kantons Bern.  

2 Die Eltern haben das massgebende Einkommen nachzuweisen. 

3 Bei fehlenden Angaben zur Einkommens- und Vermögenssituation wird 
die maximale Gebühr erhoben. 

Art. 16  

1 Die Rechnungsstellung erfolgt nach jedem Schulquartal. 

2 Die Zahlungsfrist beträgt 30 Tage. 

3 Im Falle von ausstehenden Beiträgen kann die Bildungskommission Kinder 
und Jugendliche von den Tagesschulangeboten ausschliessen.  

4 Für das Inkasso gelten die Vorschriften des Gebührenreglementes der Ge-
meinde Schwarzenburg. 

Art. 17  

1 Die Eltern oder die Erziehungsberechtigten haben zu ihren Lasten eine Pri- 
vathaftpflichtversicherung für die Kinder und Jugendlichen abzuschliessen. 

Ausschluss 

Bemessungskriterien 

Rechnungsstellung 

Versicherung 
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2 Krankheit und Unfall sind durch die Eltern oder Erziehungsberechtigten zu 
versichern. 

3 Die Gemeinde haftet nicht für beschädigte oder verloren gegangene Ge-
genstände. 

4 Der Weg von zu Hause in die Tagesschulangebote und wieder zurück 
nach Hause gilt als Schulweg und liegt in der Verantwortung der Eltern  
oder Erziehungsberechtigten. 

VIII. Berichterstattung 

Art. 18  

1 Die Leitung Tagesschulangebote erstattet der Bildungskommission regel-
mässig Bericht über die aktuelle Situation der Tagesschulangebote. 

2 Die Leitung Tagesschulangebote und das Schulsekretariat unterbreiten der 
zuständigen Stelle die für die Erstellung des Reportings zH des Kantons er-
forderlichen Daten unaufgefordert und rechtzeitig. 

3 Die Bildungskommission erstattet dem Gemeinderat semesterweise Be-
richt.  

IX. Übergangs- und Schlussbestimmungen 

Art. 19  

Die Bildungskommission erarbeitet ergänzend zu Reglement und Verord-
nung über die Tagesschulangebote ein pädagogisches Konzept. 

Art. 20  

1 Vorliegende Verordnung über die Tagesschulangebote der Gemeinde 
Schwarzenburg tritt auf den 1. August 2020 in Kraft.  
 
2 Vorliegende Verordnung ersetzt die Verordnung über die Tagesschulange-
bote der Gemeinde Schwarzenburg vom 1. August 2010 mit den Änderun-
gen vom 27. Juni 2011 und 29. April 2013 
 
Beschlossen an der Sitzung des Gemeinderates vom 15. Juni 2020. 
 
 
 
Schwarzenburg, 16. Juni 2020 
 
Gemeinderat Schwarzenburg 
 
 
 
Martin Haller Brigitte Leuthold 
Präsident Sekretärin 

 
 

Berichterstattung 
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Auflagezeugnis 
In Anwendung von Art. 49 Abs. 1 Bst. a Gemeindeordnung hat der Ge-
meinderat die vorliegende Tagesschulverordnung an seiner Sitzung vom 15. 
Juni 2020 beschlossen. Das Inkrafttreten wurde im Sinne von Art. 45 der 
kantonalen Gemeindeverordnung vom 16. Dezember 1998 öffentlich be-
kannt gemacht im Anzeiger Gürbetal - Längenberg - Schwarzenburgerland 
vom 18. Juni und 25. Juni 2020. 
Gegen den Beschluss sind keine Beschwerden erhoben worden. 
 
 
 
Schwarzenburg, 27. Juli 2020 
 
Gemeindeschreiberei Schwarzenburg 
 
 
 
Brigitte Leuthold 
Gemeindeschreiberin 
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